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Ihre ergänzende Anfrage zu Corona-Sonderzahlungen an Krankenhausmitarbeiter der Bod 
den-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH in Trägerschaft des Landkreises Vorpommern-Rü 
gen 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Löttge, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage gestellten Fragen 
und beantworte diese nachfolgend. 

1. Wurde ;n den Bodden-Kliniken Ribnitr-Datngarten, die sich ;n Trägerschaft des 
Landkreises Vorpommern-Rügen befinden, Patienten mit einer Covjd-19-Erkrankung 
behandelt? Wenn ja, 
a) gab es Corona-Sonderzahlungen an Krankennausmitarbeiteri 
b) wann erfolgte die Auszahlung? 
c) wenn nein, hat der Landkreis Vorpommern-Rügen ;m Zuge seiner Trägerschaft 
für die Bodden-KHniken Ribnitz-Damgarten GmbH bisher beim Bund und beim Land 
auf die Auszahlung der Corona-Sonderzahlung für seine Pflegekräfte hjngewfrkt? 
d) Wann ist ;m Fall von c) mit der Auszahlung an das Pflegepersonal zu rechnen? 

Wie Ihnen bereits mit dem Schreiben vom 22. Januar 2021 bezüglich Ihrer Anfrage zu Corona 
Sonderzahlungen in den Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen 
mitgeteilt wurde, erhielt das gesamte Pflegepersonal in den vollstationären Pflegeeinrichtun 
gen der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH eine Sonderzahlung im Zuge der Corona 
Prämie gemäß § 150a Absatz 7 des elften Sozialgesetzbuches. Ergänzend kann Ihnen mitge 
teilt werden, dass in den Pflegeeinrichtungen der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH 
das gesamte Personal, u.a. Mitarbeiter/innen der Verwaltung, der Hauswirtschaft und der Kü 
che sowie die Auszubildenden die o.g. Sonderzahlungen erhalten haben. 

Die Mitarbeiter/innen des Krankenhauses der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH er 
hielten im Rahmen der Corona-Pandemie keine Sonderzahlungen. 

Für das Hinwirken einer Corona-Sonderzahlung für die Mitarbeiter /innen des Krankenhauses 
waren zwei Konstellationen möglich. In beiden Fällen lagen nach Prüfung die Anspruchsvo- 
raussetzungen nicht vor. · 

Eine Bedingung für den Anspruch einer Sonderzahlung gemäß der Corona-Prämie aus Bundesfi 
nanzmitteln für Pflegekräfte im Krankenhaus im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetztes 
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war u.a. der Grad der Betroffenheit eines Krankenhauses durch die Pandemie. Das Kranken 
haus der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH behandelte zwischen dem 1. Januar 2020 
und dem 31. Mai 2020 stationär 14 Covid19-Fälle. Bedingung für die o.g. Förderung durch den · 
Bund waren 20 stationäre Covid'19-Fälle in diesem Zeitraum. Dementsprechend hat das Kran 
kenhaus der Bodden-Kliniken keine Finanzmittel zur Auszahlung einer Corona-Prämie erhal 
ten. Dahingehend ist jedoch anzumerken, dass in Deutschland nur jedes vierte Krankenhaus 
einen Betrag zugewiesen bekommen hat, darunter kein Krankenhaus aus Mecklenburg-Vor 
pommern. 

Weiterhin wäre eine einmalige Corona-Sonderzahlung im Rahmen des Tarifvertrages (TV 
Corona-Sonderzahlung 2020), welcher zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Ar 
beitgeberverband (VKA) sowie den vertragschließenden Gewerkschaften am 25. Oktober 2020 
beschlossen wurde, denkbar gewesen. Dieser Tarifvertrag-Corona-Sonderzahlung 2020 ist je 
doch nicht Bestandteil des Haustarifvertrages der Bodden-Kliniken, welcher Ende 2019 zwi 
schen der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH und der Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di geschlossen wurde. Folglich besteht auch dahingehend kein Anspruch für eine Sonder 
zahlung an die Mitarbeiter/innen des Krankenhauses. 

1 

2. Hat der Landkreis Vorpommern-Rügen als Träger der Bodden-Kliniken Ribnitz-Dam- 
garten selbst ein Programm aufgelegt, um Corona-Sonderzahlungen an die dort be 
schäftigten Pflegekräfte sowie an andere Mitarbeiter zum Ausgleich der besonde 
ren Belastungen und die Mehrarbeit im Zuge der Covid-19-Pandemie zu zahlen? 
Wenn ja, a) in welcher Höhe? b) wann erfolgte die Auszahlung? 

Der Landkreis Vorpommern-Rügen verfügt über kein Programm zur Zahlung einer Corona-Son 
derzahlung. 

Mit freundlichen Grüßen 

~n~Ke~ 
Landrat 
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